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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §167 Abs2;

EStG 1988 §27 Abs1 Z1 lita;

KStG 1988 §22 Z2;

KStG 1988 §8 Abs2;

Rechtssatz

Ob einem Gesellschafter von der Kapitalgesellschaft zugewendete Beträge ihre Wurzel in einer steuerlich

anzuerkennenden Leistungsbeziehung zwischen Gesellschaft und Gesellschafter haben oder als schlichte

Ausschüttungen im Sinne des § 8 Abs 2 KStG 1988 im Gesellschaftsverhältnis begründet sind, ist eine auf der

Tatsachenebene zu lösende Frage.
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